
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0963/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 03.08.2021 

Bearbeiter: Kerstin Noffke AZ: FB2/082.432 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Vorschlag für die Wahl zur Schiedsfrau und stellv. Schiedsmann im 
Schiedsbezirk Holm 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Herr Wolfgang Schmidt ist seit 2006 als Schiedsmann in der Gemeinde Holm tätig. 
Seine Amtszeit läuft aus und er steht für weitere 5 Jahre nicht zur Verfügung. Es 
muss eine Neuwahl erfolgen. Frau Martina Ringel hat sich bereiterklärt, dass Amt der 
Schiedsfrau zu übernehmen. 
Herr Martin Hinkel hat das Amt des stellvertretenden Schiedsmannes inne. Auch sei-
ne Amtszeit läuft aus. Er ist bereit für weitere 5 Jahre diese Tätigkeit zu übernehmen. 
Nach Prüfung der persönlichen Voraussetzungen bestehen seitens der Verwaltung 
und des Bund Deutscher Schiedsmänner keine Bedenken gegen die Wahl von Frau 
Ringel und die Wiederwahl von Herrn Hinkel. Alle erforderlichen Unterlagen liegen 
bereits vor. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass Frau Martina Ringel, Steenwischtwiete 7, 
25488 Holm, zur Schiedsfrau und Herr Martin Hinkel, Achter de Möhl 15, 25488 
Holm, zum stellv. Schiedsmann für den Schiedsbezirk Holm gewählt werden. 
 
 
 
_________________ 
U. Hüttner 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0967/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 02.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 v. 08.06.2021. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-gemäß Anlage- 
 
 
Finanzierung: 
 -entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung, 
die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
6.261.610,02 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 1.454.505,66 € abschließt, fest. 
  
 
 
 
___________________ 
Hüttner 
 
Anlagen:  
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 
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Prüfung der Jahresrechnung 2020 durch den Rechnungsprüfungs-

ausschuss der Gemeinde Holm

am 08.06.2021

Lfd. Haushaltsstelle Datum Bemerkungen

Nr. der

Anweisung
1 88000.540000 / 20 25.03.2020 Wie hoch ist der Stromverbrauch Festplatz 2020 im Vergleich zu 

2019?

Antwort: 

2019 = 2.465 kWh, 2020 = 407 kWh

Der Stromverbrauch für den Festplatz hat sich in 2020 deutlich 

reduziert, da aufgrund der Corona-Pandemie keine 

Veranstaltungen (z.B. Erntedankfest, Zirkus u.ä.) stattgefunden 

haben. 
2 56000.540000 / 28 30.10.2020 Dieser Frischwasserverbrauch für die Anlage Baseballplatz 

wurde aus "eigene Sportstätten" bezahlt. Kann dies noch 

rückwirkend aus der Baumaßnahme "Baseballplatz" gebucht 

werden?

Antwort: 

Der Frischwasserverbrauch beinhaltet die Bewässerung der 

Fussballfelder sowie des neu angelegten Baseballplatzes. Eine 

differenzierte Aufteilung ist über den Hydrantenzähler nicht 

möglich. Die Kosten der Bewässerung der Sportanlagen trägt 

die Gemeinde, so dass die Frischwassergebühren aus 

Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen beglichen wurden. 

3 62000.326000 / 1, 2 + 3 30.06.2020 

30.12.2020

Darlehensrückflüsse "Eschenweg 2+4"?

Wurden von der Gemeinde Darlehen gewährt? Wenn ja, an wen?

Antwort: 

Die Gemeinde hat zum Bau von kommunal geförderten 

Mietwohnungen Darlehen an die GKB Pinneberg 

Baugenossenschaft eG gewährt. Gemeinsam mit der GKB 

Pinneberg Baugenossenschaft eG wurde der Bau von 8 

Seniorenwohnungen Schulstraße/Hauptstraße sowie 18 

Mietwohnungen im Eschenweg 2 und 4 realisiert. Mit der 

Gewährung von zinsgünstigen Kommunaldarlehen und deren 

langfristiger Tilgung hat die Gemeinde den sozialen 

Wohnungsbau gefördert. Zugleich wurde ein Belegungsrecht 

der Gemeinde für diese Wohnungen gesichert. Aufgrund der 

geringen Tilgung laufen diese Wohnungsbaudarlehen 

voraussichtlich noch bis zum Jahr 2045 bzw. 2065. Die 

Restschuld der Darlehen beläuft sich mit Stand vom 

31.12.2020 auf 31.265 € bzw. 64.372 €. Für den kommunal 

geförderten Wohnungsbau Eschenweg 2/4 hat wiederum die 

Gemeinde Holm für einen Teilbetrag ein zinsgünstiges 

Darlehen vom Kreises Pinneberg erhalten.



4 70000.672010 / 1 04.05.2020 Abwassergebühren an die Gemeinde Appen.

Werden die Gebühren weiter berechnet (z.B. Golfclub)?

Antwort: 

Das Abwasser aus dem Ortsteil Pinneberger Straße/ 

Wittmoorweg/ Buttermoorweg wird über Appen-Etz und das 

Ortsnetz der Gemeinde Appen zum AZV abgeleitet. Die 

Gemeinde Appen zahlt an den AZV für die dort befindlichen 

Einleitstellen der Hauptleitung entsprechende Gebühren. Die 

Gemeinde Holm erstattet die Abwassergebühren an die 

Gemeinde Appen. Die Anlieger der vorgenannten Straßen 

werden entsprechend ihren individuellen Verbräuchen von der 

Gemeinde Holm zu Abwassergebühren veranlagt.

5 allgemein Es wird um grundsätzliche Prüfung der Stundenlöhne der 

Handwerker gebeten.

Antwort:

Die Stundenverrechnungssätze der Handwerker variieren je 

nach nach Gewerk, der Qualifikation der Mitarbeiter und dem 

Standort des Betriebs. In der Regel werden für Reparaturen 

ortsnahe Betriebe beauftragt, die mit den Liegenschaften und 

Anlagen der Gemeinden vertraut sind. Die Angemessenheit der 

Stundenlöhne wird verglichen.

6 allgemein Warum wird bei Fa. Lüder eingekauft?

Antwort:

Die Gemeinde Holm bezieht von der Fa. Lüder z.B. 

Fallschutzsand für die gemeindlichen Spielplätze oder 

Recyclingmaterial für die Verwendung bei Straßen, Wegen und 

Banketten. 





 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0966/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-440 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 02.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Information über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. 
Halbjahr 2021 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2021 belaufen sich 
auf 6.737,86 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haus-
haltsstellen gewährleistet.    
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halb-
jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.    
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
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Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahre 2021  
 
 
 



Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

2 3 4 5 6 7 8

Stand: 10.08.2021
02000 590000 Personalbetreuung 800,00 1.003,70 203,70 0,00 203,70 Weihnachtspräsente  und Grillfest für Mitarbeiter 

der Gemeinde

02000 655000 Gerichtskosten u. ä. 500,00 1.598,98 1.098,98 0,00 1.098,98 Vorkaufsrechtsangelegenheit sowie 

Rechtsberatung zum Thema Mobilfunk

21110 520010 EDV-Support Grundschule 0,00 164,10 164,10 0,00 164,10 Netzgruppeneinrichtung und VPN-Verbindung

45100 700000 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 100,00 210,00 110,00 0,00 110,00 Jugendausfahrt des TSV Holm

46400 672000 Kostenausgleich nach dem 

Kindertagesstättengesetz

8.000,00 10.318,11 2.318,11 0,00 2.318,11 Abrechnung Kostenausgleich 2020 für Kinder in 

auswärtigen Kindertagesstätten

72000 676000 Kosten der Gartenmüllabfuhr 2.000,00 3.130,34 1.130,34 0,00 1.130,34 Laubabholung sowie Frühjahrsschredderaktion

79100 655000 Begleitkosten Aktivregion 4.000,00 4.412,04 412,04 0,00 412,04 Kofinanzierung AktivRegion sowie Integrierte 

Entwicklungsstratiegie für Förderperiode 2023-

2027

02000 935000 Erwerb von bewegl. Vermögen

Haus der Gemeinde

1.000,00 2.038,47 1.038,47 0,00 1.038,47 Netzwerkschrank und Beamer für Sitzungssaal

56100 935000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Sporthalle

0,00 262,12 262,12 0,00 262,12 Erwerb eines Staub-/Kesselsaugers

6.737,86

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2021 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Holm

Haushaltsstelle
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0962/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 28.07.2021 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 02.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2020 ev. Kita Arche Noah Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2020 vorgelegt 
(Anlage 1). Gesamteinnahmen in Höhe von 392.505,54 Euro stehen Gesamtausga-
ben in Höhe von 402.219,57 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 
9.714,03 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Defizit ist u.a. entstanden durch höhere Ausgaben für Personalkosten und dem 
päd. Sachkosten. Diese höheren Kosten konnten u.a. durch höhere Elternbeiträge 
und einem höheren Landeszuschuss gedeckt werden.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am    
16.06.2021 stichprobenartig überprüft und empfohlen die Jahresrechnung anzuer-
kennen und Entlastung zu erteilen (Anlage 2). 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Das Defizit wurde bereits ausgeglichen. 
 
Die Gemeinde Holm hat für die Krippenplätze der Familiengruppe Konnexitätsmittel 
des Landes in Höhe von 44.428,25 Euro erhalten.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Landeszuschuss Betriebskosten Ü 3: 18.123,76 Euro 
Landeszuschuss U 3 Förderung: 38.717,55 Euro 
Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg: 1.228,00 Euro  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt die Jahresrech-
nung 2020 der Ev. Kita Arche Noah anzuerkennen. Das Defizit in Höhe von 9.714,03 
Euro wurde bereits ausgeglichen. 
 
 
 
 
__________________ 
  (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Jahresrechnung 2020 ev. Kita Arche Noah Holm 
Niederschrift der Prüfung der Jahresrechnung 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0965/2021/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 13.08.2021 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 02.09.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 09.09.2021 öffentlich 

 

Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Sachverhalt: 
Der Erwerb von Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG ist wieder zum 
01.04.2022 möglich. Der Kaufpreis je Geschäftsanteil ist derzeit mit 5.096,43 € be-
wertet. Es gilt eine Mindesterwerbsschwelle von 100.000 €. 
Das Aktienkontingent der Gemeinde Holm (Staffelung nach Einwohnerzahl und Ge-
meindegröße) beläuft sich auf 282 Anteile. 
Optional besteht die Möglichkeit, das Aktienkontingent zu verdoppeln, so dass die 
Gemeinde Holm folglich maximal 564 Geschäftsanteile erwerben kann. 
   
Bei Ausschöpfung des maximalen Kontingents von 564 Aktien beläuft sich das Inves-
titionsvolumen auf 2.874.386,52 €.  
Unabhängig von der Beteiligungshöhe erhält die Gemeinde derzeit eine Kapitalga-
rantie auf das investierte Kapital. Es besteht daher kein finanzielles Verlustrisiko. Die 
aktuelle Kapitalgarantie läuft noch bis 2024. In 2024 erfolgt eine Neubewertung des 
gesamten Beteiligungsangebotes (Garantiedividende, Grundkaufpreis und Kapitalga-
rantie). Im Falle, dass die Kapitalgarantie nicht verlängert wird, steht der Gemeinde 
ein Sonderkündigungsrecht zu. Ansonsten beträgt die Mindesthaltezeit 5 Jahre. 
Derzeit sind landesweit bereits 435 Kommunen Anteilseigner an der Schleswig-
Holstein Netz AG. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Finanzierung kann durch eine Darlehensaufnahme für die Dauer der Haltefrist 
realisiert werden. Nach Ablauf der Haltefrist bzw. Beendigung der Beteiligung erstat-
tet die Schleswig-Holstein Netz AG der Gemeinde den Kaufpreis und das Darlehen 
kann anschließend in voller Summe getilgt werden. 
Seitens der Kommunalaufsicht wird die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Beteili-
gung als rentierliche Verschuldung eingestuft. 

TOP Ö  8TOP Ö  8



 
Im Falle einer Beteiligung erhält die Gemeinde Holm derzeit eine Garantiedividende 
pro Anteil über 152,11 €. zzgl. eines etwaigen erfolgsabhängigen Renditeanteils. 
Von der Garantiedividende hat die Gemeinde Kapitalertragssteuer und Solidaritäts-
zuschlag zu entrichten.  
Nach Abzug der Darlehenszinsen für die Finanzierung des Beteiligungsvolumens 
(angenommen mit 0,5 %) verbleibt der Gemeinde bei einer maximalen Beteiligung 
(564 Anteile) eine netto-Rendite pro Jahr in Höhe von rd. 58.000 €.  
Die tatsächliche Höhe ist von dem tagesaktuellen Zinssatz für die Kreditfinanzierung 
der Beteiligung und der möglichen Gewährung einer zusätzlichen variablen Dividen-
de abhängig. 
 
Beispielberechnung: 
Investitionsvolumen = 2.874.386,52 € 
564 Anteile á 5.096,43 € (Finanzierung durch Darlehensaufnahme) 
 
Garantiedividende (abzüglich Abgaben) = rd. 72.200 € 
564 Anteile á 152,11 € (85.790 € entspricht 3,16 % Rendite) 
abzüglich Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag (13.576 €) 
 
Zinsen für Darlehensfinanzierung = ca. 14.400 € 
0,5 % angenommener Zinssatz für eine 5-jährige Kreditlaufzeit (tagesabhängig) 
 
Die Zinssätze für eine Kreditfinanzierung liegen derzeit deutlich unter der Garantie-
rendite, so dass sich momentan auch eine Kreditfinanzierung rentiert.  
Unter Berücksichtigung des Zinsaufwandes für die Kreditaufnahme verbleibt der 
Gemeinde eine voraussichtliche netto-Rendite in Höhe von jährlich rd. 58.000 €.     
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Holm beschließt, sich mit der maximalen Anteilsmenge von 564 Ge-
schäftsanteile á 5.096,43 € (Gesamtvolumen = 2.874.386,52 €) an der Schleswig-
Holstein Netz AG zu beteiligen. 
Die Verwaltung wird gebeten, die Beteiligung inklusive der benötigten Kreditaufnah-
me in maximaler Höhe für den Haushalt 2022 einzuplanen.   
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
  
 
 
 


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  4 Vorschlag für die Wahl zur Schiedsfrau und stellv. Schiedsmann im Schiedsbezirk Holm
	Vorlage  0963/2021/HO/BV

	TOP Ö  5 Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Holm
	Vorlage  0967/2021/HO/BV
	Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020  0967/2021/HO/BV

	TOP Ö  6 Information über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2021
	Vorlage  0966/2021/HO/BV
	Übersicht der geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2021  0966/2021/HO/BV

	TOP Ö  7 Jahresrechnung 2020 ev. Kita Arche Noah Holm
	Vorlage  0962/2021/HO/BV
	Jahresrechnung 2020 Ev Kita Holm  0962/2021/HO/BV
	Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung ev. Kita Holm  0962/2021/HO/BV

	TOP Ö  8 Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG
	Vorlage  0965/2021/HO/BV



